
Motorsportclub e.V. 1968 im ADAC

Achtung:
Vornennung
erforderlich!

11. ADAC Oldtimerfahrt
Sa 15. Juni 2024

AUSSCHREIBUNG

 
      
Veranstalter: SCUDERIA OFFENBACH  
 Motorsportclub e.V. im ADAC
 c/o Reimund Patrizio 
 Rennstraße 4-6, 63825 Westerngrund  
 Tel.: 0176-42061611
 Fax: 0321/219126 44
	 Email:	info@scuderia-offenbach.de
 Internet:	www.scuderia-offenbach.de
 
Fahrtleitung:  Reimund Patrizio / Jörg Nennstiel

Veranstaltung wird für folgende Meisterschaften gewertet:

Oldtimerpokal ADAC Hessen-Thüringen 2024
Mittelhessen-Pokal 2024
Odenwald Oldtimer-Pokal 2024

 Nennungsschluss zum ermäßigtem Nenngeld bis zum 26. Mai 2024
 Letzter Nennungsschluss ist der 09. Juni 2024



1. Art der Veranstaltung und Teilnahmebedingung
Die	Oldtimerveranstaltung	11.	ADAC	Oldtimerfahrt	Classic	Cars&Sounds	am	15.	Juni	2024	
ist	eine	tourensportliche	Veranstaltung	für	Oldtimer.	Die	Wertung	erfolgt	in	zwei	Gruppen
-		Tourensportlich	(siehe	Klasseneinteilung)
-		Wanderer	(Klasse	W1	bis	1970,	W2	bis	1999)
Teilnahmeberechtigt	sind	Automobile	bis	einschließlich	Baujahr	1999.	
Die	Teilnehmerzahl	ist	auf	80	begrenzt.
         
2. Fahrzeugeinteilung      
Alle	Fahrzeuge	müssen	vor	dem	Start	einer	technischen	Abnahme	vorgeführt	werden.	Bei	
wesentlichen	Mängeln	kann	das	Fahrzeug	gänzlich	von	der	Teilnahme	ausgeschlossen	
werden.	Startberechtigt	sind	nur	Fahrzeuge,	die	durch	die	technische	Abnahme	abge-
nommen	werden.	Jedes	Fahrzeug	muss	während	der	Veranstaltung	die	jeweils	zugeteil-
ten	Startnummern	gut	sichtbar	mitführen.	Die	Startnummern	und	das	Teilnehmerschild	
werden	vom	Veranstalter	zur	Verfügung	gestellt.	Alle	Fahrzeuge	müssen	sich	im	Wesent-
lichen	 in	originalgetreuem	Zustand	befinden.	Teilnahme	mit	Nachbauten	(Replica)	sind	
nicht	gestattet	und	 führt	 insbesondere	bei	nachträglicher	Feststellung	zum	Wertungs-
ausschluss.

3. Klasseneinteilung Automobile
Klasse	A,	B,	C,	D	 	 bis	einschließlich	Bj.1955
Klasse	E	 von	1.1.1956	 bis	31.12.1961
Klasse	F	 von	1.1.1962	 bis	31.12.1970
Klasse	G1	 von	1.1.1971	 bis	31.12.1981
Klasse	G2	 von	1.1.1982	 bis	31.12.1994
Klasse	Y	(Youngtimer)	 von	1.1.1995	 bis	31.12.1999
Wanderer	 Klasse	W1	bis	1970	 Klasse	W2	bis	1999
Bei	weniger	als	3	Startern	in	der	Klasse	wird	eine	Klassenzusammenlegung	vorgenom-
men.	Die	Gruppe	Wanderer	wird	nicht	in	der	Gesamtwertung	berücksichtigt.

4. Nennungen
Nennungen	erfolgen	auf	dem	beigefügten	offiziellen	Nennungsformular.	Das	Nennungs-
formular	ist	vom	Fahrer	und	Beifahrer	zu	unterschreiben.	Nennungen	werden	nur	bei	Er-
halt	des	jeweiligen	Nenngeldes	per	Überweisung	bearbeitet.	Spätestens	1	Woche	vor	der	
Veranstaltung	erfolgt	eine	Nennungsbestätigung.	Für	die	Fahrzeugvorstellung	am	Start	
ist	die	Rückseite	der	Nennung	auszufüllen.	Nenngeld	ist	zu	überweisen	an:
 SCUDERIA OFFENBACH e.V.
 IBAN:	DE46	5019	0000	0003	2230	00
	 Frankfurter	Volksbank
	 Verwendungszweck:	11. ADAC Cars+Sounds Teilnehmer: Name, Vorname

5. Nenngeld / Zeitplan
Vornennungsschluss	ist	der	26. Mai 2024,	vorliegend	beim	Veranstalter.
Das	Nenngeld	 beträgt	85,– Euro	 je	Fahrzeug	mit	Fahrer	und	einem	Beifahrer	bis	zum
26. Mai 2024.	Danach	beträgt	das	Nenngeld	95,– Euro,	letzter	Nennungsschluss	ist	der	
09. Juni 2024.	Das	Nenngeld	für	zusätzliche	Beifahrer	beträgt	immer	25,–	Euro.



Eine	Nennungsbestätigung	erfolgt	eine	Woche	vor	der	Veranstaltung	per	Email	oder	Post.
Das	Nenngeld	umfasst	folgende	Leistungen:
 l	Frühstück	
 l	Komplette	Fahrtunterlagen	
 l	Startnummern	und	Rallyeschild
 l	Mittagessen	und	für	Fahrer	und	Beifahrer	
 l	Sektempfang	am	Ziel

m		ab	8.00	Uhr	Dokumentenabnahme	und	technische	Abnahme
 TGS Sportgelände, Aachener Straße 3, 63179 Obertshausen-Hausen
m		Fahrerbesprechung:	09.15	Uhr
m		Start	1.	Fahrzeug,	Offenbach:	09.46	Uhr
m		Eintreffen	des	ersten	Fahrzeugs	zur	Mittagspause:	ca.	12.30	Uhr
m		Restart	des	ersten	Fahrzeugs	zur	zweiten	Etappe:	13.15	Uhr
m		Eintreffen	des	1.	Fahrzeuges	im	Ziel,	TGS	Sportgelände:	ca.	15.45	Uhr
m  Siegerehrung:	ca.	18.00	Uhr	
m		Abendprogramm	mit	Live-Musik:	ab	19.30	Uhr	
	 Für	Teilnehmer	kostenloser Eintritt 

6. Abnahmen
Vor	der	technischen	Abnahme	erfolgt	die	Dokumentenabnahme,	vorzulegen	sind:
	 1.	Nennungsbestätigung
	 2.	Gültige	Fahrerlaubnis
	 3.	Zulassungspapiere	für	das	Fahrzeug	(Fahrzeugschein	und	Versicherung)
	 4.	Verzichtserklärung,	wenn	der	Fahrer	nicht	Halter/Eigentümer	des	Fahrzeuges	ist.
	 5.	Alle	Roten	Nummern	und	Kurz-Kennzeichen	gemäß	der	StVZO	sind	erlaubt.
	 6.	Haftungsverzicht	und	Datenschutzerklärung

7. Aufgabenstellung       
Die	Veranstaltung	wird	in	zwei	Wertungen	durchgeführt.
 l Tourensportlich
 l Wanderer	(Touristisch)
Auf der tourensportlichen	Strecke	befindliche	bekannte	Durchfahrtskontrollen	(DK´s)	
unbekannte	 Kontrollen	 (SK´s	 und	 OK‘s)	 sowie	 Sonderaufgaben	 (Fahrtkontrollen)	 und	
Gleichmäßigkeitsprüfen	(GLP`s),	sind	gemäß	dem	Fahrtauftrag	anzufahren.	
Auf	der	Strecke	der	Wanderer	befinden	sich	bekannte	Durchfahrtskontrollen	(DK`s),	so-
wie	Sonderaufgaben	und	zwei	Gleichmäßigkeitsprüfungen	 (GLP).	Gefahren	wird	nach	
Bordbuch	eine	zusätzliche	Streckenführung	erfolgt	durch	Richtungspfeile.
 
8. Wertung      
Gewertet	wird	nach	Strafpunkten.	Sieger	sind	die	Teilnehmer	mit	der	geringsten	Straf-
punktsumme.	Die	Gewichtung	der	einzelnen	Aufgaben	ist	im	Bordbuch	erläutert.



9. Siegerehrung   
30%	der	gestarteten	Teams	einer	 jeden	Klasse	erhalten	Pokale.	Die	Siegerehrung	 ist	
Bestandteil	der	Veranstaltung,	alle	Pokale,	Sachpreise	etc.	werden	bei	der	Siegerehrung	
ausgegeben	und	nicht	nachgesendet.	

10. Grundlage der Veranstaltung und Allgemeines
Die	Veranstaltung	ist	nach	den	Bestimmungen	der	Straßenverkehrsordnung	(StVO),	der	
Straßenverkehrszulassungsordnung	(StVZO)	und	den	Auflagen	der	zuständigen	Erlaubnis-
behörde	ausgerichtet,	denen	sich	die	Teilnehmer	mit	Abgabe	der	Nennung	unterwerfen.	
Die	Durchführung	der	Veranstaltung	erfolgt	 ausschließlich	nach	dieser	Ausschreibung	
und	 den	 hierzu	 erlassenen	 Ausführungsbestimmungen.	 Der	 Veranstalter	 behält	 sich	
das	 Recht	 vor,	 alle	 von	 Behörden	 angeordneten,	 durch	 höhere	 Gewalt	 oder	 aus	
Sicherheitsgründen	 erforderlich	 werdenden	 Änderungen	 der	 Ausschreibung	 vorzu-
nehmen	oder	auch	Teile	der	Veranstaltung	abzusagen,	falls	dies	durch	außerordentliche	
Umstände	erforderlich	wird,	ohne	irgendeine	Schadensersatzpflicht	zu	übernehmen.	
Im	Übrigen	haftet	der	Veranstalter	nur,	soweit	durch	Ausschreibung	und	Nennung	kein	
Haftungsverzicht	vereinbart	ist.	Die	Veranstaltung	dient	nicht	zur	Erzielung	von	Höchst-
geschwindigkeiten.	Sie	dient	vielmehr	dem	Zweck,	Kraftfahrer	im	aufmerksamen,	rück-
sichtsvollen	Verhalten	 im	Straßenverkehr	 zu	 schulen	und	das	 „Kulturgut“	Oldtimer	 im	
Straßenverkehr	 zu	 zeigen.	Verbindliche	Auskünfte	über	die	Fahrt	 erteilt	 nur	die	Fahrt-
leitung.

11. Umweltregeln
Es	muss	seitens	der	Teilnehmer	darauf	geachtet	werden,	dass	Parkplätze	nicht	durch	Öl,	
Benzin	oder	andere	Flüssigkeiten	verunreinigt	werden.	Geeignete	Materialien	zur	Auf-
nahme	von	umweltgefährdenden	Substanzen	sind	vom	Teilnehmer	selbst	bereitzuhalten.

12. Versicherung des Veranstalters
Gemäß	der	VwV	§29	StVO	hat	der	Veranstalter	eine	Haftpflichtversicherung	sowie	eine	
Unfallversicherung	für	Sportware	abgeschlossen.	Die	Veranstaltung	wurde	ordnungsge-
mäß	bei	den	Straßenverkehrsbehörden	und	dem	ADAC	Hessen-Thüringen	genehmigt.
Die	Unterlagen	hängen	am	Start	aus.

13. Fahrvorschriften
Die	Bestimmungen	der	StVO	sind	unter	allen	Umständen	einzuhalten.	In	geschlossenen	
Ortschaften	und	auf	Straßen	mit	nicht	getrennten	Fahrbahnen	ist	die	 jeweils	zulässige	
Höchstgeschwindigkeit	von	50	bzw.	100	km/h	unbedingt	einzuhalten,	sofern	nicht	örtlich	
andere	Höchstgeschwindigkeiten	 vorgeschrieben	 oder	 zugelassen	 sind.	 Es	 ist	 Pflicht	
aller	Teilnehmer,	Rücksicht	auf	das	Ruhe-	und	Erholungsbedürfnis	der	Bevölkerung	zu	
nehmen,	 dies	 gilt	 besonders	 innerhalb	 geschlossener	 Ortschaften.	 Jede	 überflüssige	
Lärmbelästigung	ist	zu	vermeiden.
Durch	Abgabe	der	Nennung	erklären	sich	die	Teilnehmer	damit	einverstanden,	dass	die	
Polizei	solche	Verstöße	dem	Veranstalter	mitteilt.	In	diesem	Fall	haben	die	Teilnehmer	die	
Bordkarte	den	Polizeibeamten	zur	Eintragung	vorzulegen.	Den	Anordnungen	des	Veran-
stalters	und	der	von	ihm	eingesetzten	Sportwarte	ist	Folge	zu	leisten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei unserer Veranstaltung.


